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Zitat von Bolzbold

Korrekt. In meinen ersten sechs Monaten meiner Abordnung war ich auch an beiden
Dienststellen und musste in den Ferien wahlweise in der Behörde Dienst tun oder aber
Urlaub beantragen. Mit der vollständigen Abordnung konnte ich natürlich auch
außerhalb der Ferien Urlaub nehmen. Mit einer Lehrerin als Ehefrau und drei
schulpflichtigen Kindern hat sich das aber auf wenige, in der Regel einzelne Tage
beschränkt.

Solange man immer noch an der Schule tätig ist - ganz gleich in welchem Umfang,
ergibt sich zwangsläufig, dass man seinen Urlaub nur in den Ferien nehmen kann.
Ausnahmen wären natürlich die Tage, an denen man nicht in der Schule ist und auch
dort nicht gebraucht wird.

Wie hast du das dann eigentlich mit den Urlaubstagen gemacht? Denn eigentlich habe ich ja
nur die halbe Zeit an Urlaub für die Behördenzeit, dort aber ja wiederum auch nur die halbe
Arbeitszeit.
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